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Durch die vorliegende Abänderung soll das bestehende kommunale Fuss- und Wanderweg-
netz qualitativ verbessert sowie an die heutige Situation angepasst und optimiert werden. 
 
Die Plangrundlagen werden dabei wie folgt angepasst: 
 
 
Neuaufnahme 

 

Nr. Abschnitt / Region Begründung / Zweck der planlichen Abänderung 

1 Hannigalp Mit der Aufnahme dieses Wanderwegs ins Wanderwegnetz 
will man auf der Hannigalp einen attraktiven Rundweg 
anbieten. Er ist bereits bestehend und bei den 
Einheimischen sehr beliebt. 

10 Unterhalb Berter Die kürzlich eröffnete Suone «Unnerwasser» wird neu als 
Hauptwanderweg ins Wanderwegnetz aufgenommen. Der 
bestehende Wanderweg oberhalb wird aufgrund dessen 
neu als Nebenwanderweg klassiert. 

 
 
Verlegung (Ersatz) 

 

Nr. Abschnitt Begründung / Zweck der planlichen Abänderung 

2 Oberhalb Haldenwald Der Bergwanderweg wird auf die Gegebenheiten und die 
Beschilderung vor Ort adaptiert. 

3 Unterhalb Saas-Fee Post 

 

Der Kapellenweg wird neu über den Vorplatz des 
«wellnessHostel4000 Saas-Fee» geführt. Der bisherige 
Weg entlang des Postgebäudes existiert nicht mehr. 

4 Stafelwald Der Wanderweg führt seit Längerem durch die alten 
Schafpferche und ist entsprechend beschildert. Er wird nun 
an die Situation vor Ort angepasst.  

5 Gallenalp Der Wanderweg wird den Verhältnissen vor Ort angepasst. 

6 Plattjen (Berghaus), P. 2423 Der Wanderweg wird den aktuellen Gegebenheiten 
angepasst. 

7 Plattjen (Bergstation), P. 2570 Nach dem Felssturz am Mittaghorn im Sommer 2025 muss 
der Wanderweg aus Sicherheitsgründen nach Norden 
verlegt werden. Die neue Linienführung erfolgt zum Teil auf 
bestehenden Wegfragmenten. Der neue Wegverlauf wird 
ohne bauliche Massnahmen erstellt. 



 

 

8 Morenia – Egginerjoch Aus Sicherheitsgründen wegen Steinschlaggefahr wird der 
Bergwanderweg nach Westen auf eine bestehende 
Wegspur verlegt. Es sind keine grösseren baulichen 
Massnahmen notwendig. 

9 Üsseri Leeni Bei der Unterführung der Kantonsstrasse wird der 
Wanderweg den Gegebenheiten vor Ort sowie der 
Beschilderung angepasst. 

 

 
 
Aufhebung  

 

Nr. Abschnitt / Region Begründung / Zweck der planlichen Abänderung 

11 Schafwald & Üssere Wald Im Hinblick auf die Mehrfachbenutzung (neue 
Mountainbikestrecke und Mountaincarts) wird die breite 
Forststrasse aus Sicherheitsgründen aus dem 
Wanderwegnetz genommen. 

12 Stafelwald Der unattraktive Wanderweg entlang der hohen 
Schutzmauer wird aus dem Netz genommen. Er stellt keine 
Bereicherung für das Wanderwegnetz dar. 

13 Galu Der Bergwanderweg wird wegen Steinschlaggefahr aus 
dem Netz genommen.  

 
 
 
Es liegen keine offensichtlichen Konflikte mit Naturgefahren und Schutzzonen vor. 
 
Die Gemeinde Saas-Fee bestätigt hiermit, dass mit der vorliegenden Abänderung und Ergänzung des 
Fuss- und Wanderwegnetzes, mit Ausnahme des beiliegenden Baugesuches keine baulichen 
Massnahmen im Sinne von Art. 7 (RWFV) vorgesehen sind. 
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